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Die Umsetzung der Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung Europa tut sich schwer Eine rechtsvergleichende Analyse auf die Umsetzung der EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung ergibt deutliche Unterschiede in der Umsetzungsgeschwindigkeit, intensität und –form. 18 von 27 Mitgliedstaaten sind nach den Feststellungen der Autoren mit der Umsetzung der Richtlinie in Verzug.
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Kaum ein Thema der europäischen Rechtspolitik der vergangenen Jahre war und ist politisch wie rechtlich so umstritten wie die Richtlinie 2006/24/EG zur Vorratsdatenspeicherung. Jeder, der in Europa elektronisch kommuniziert, ist von den vorgesehenen Maßnahmen betroffen. Rechtlich stehen die vorgesehenen Maßnahmen insbesondere in einem erheblichen Spannungsverhältnis zu gemeinsamen europäischen Datenschutzstandards, wie auch zu nationalen grundrechtlichen Traditionen. Die aufgeworfenen rechtlichen und politischen Bedenken haben wohl dazu beigetragen, dass die Richtlinie in zahlreichen Mitgliedsstaaten noch nicht wie vorgesehen umgesetzt ist: Ende 2007, nach Ablauf der Umsetzungsfrist, hatten einer Einschätzung der Kommission zufolge erst acht der 27 Mitgliedsstaaten die erforderlichen Maßnahmen getroffen.1 Die Autoren haben in einer rechtsvergleichenden Studie, gemeinsam mit dem Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte in Wien, Umfang, Regulierungsweise und Probleme der Umsetzung in Deutschland und weiteren ausgesuchten Mitgliedsstaaten untersucht. Die Analyse zeigt deutliche Unterschiede in Umsetzungsgeschwindigkeit, intensität und form. Darüber hinaus lassen sich auch erhebliche Divergenzen im regulatorischen Grundansatz identifizieren. Während ei1 Nämlich Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Belgien, Lettland, Dänemark, Tschechien und Estland; vgl. MMR 2008, Heft 2, XXIII.



nige Staaten (etwa Deutschland) einen traditionellen ordnungsstaatlichen Ansatz verfolgen, der die Nichtbefolgung der Speicherverpflichtung mit erheblichen Bußgeldstrafen bedroht, wird in Großbritannien etwa ein stark marktgetriebener Ansatz verfolgt: (Nur) wer die Speicherverpflichtung wie vorgesehen erfüllt, kann mit einem Ersatz der anfallenden Kosten rechnen. Andere Staaten – etwa Österreich – verzichten derzeit offenbar bewusst aufgrund materiespezifischer Bedenken auf eine Umsetzung.2 Ferner lassen sich – freilich in ihrer Intensität sehr stark divergierende – Formen des politischen Widerstands gegen die Umsetzung der Richtlinie identifizieren.



2 Vorratsdatenspeicherung Die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung verpflichtet die EU-Mitgliedsstaaten, zur Ermittlung, Feststellung und Verfolgung schwerer Straftaten nationale Gesetze zur Speicherung von Telekommunikationsdaten auf Vorrat also generell und unabhängig vom Vorliegen etwaiger Verdachtsmomente zu erlassen. Betreffen soll diese Speicherung jedermann, der sich elektronischer Kommunikation bedient – mithin so gut wie alle Personen, die sich im Unionsgebiet aufhalten. Zu speichern sind Bestandsdaten sowie Verkehrsdaten einer jeden Verbindung, nicht jedoch Inhaltsda2 http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/355682/index.do, „Faymann legt Daten-Speicherung auf Eis“.
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ten, also Angaben über den Inhalt beispielsweise eines Telefonats oder einer E-Mail. Für die Dauer der Speicherung gestattet die Richtlinie einen Umsetzungskorridor zwischen sechs Monaten und zwei Jahren.



3 Umsetzung in Deutschland Deutschland gehört zu den acht Mitgliedstaaten, die die Richtlinie bereits in nationales Recht umgesetzt haben. Zum 1. Januar 2008 trat das Gesetz zur Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen sowie zur Umsetzung der Richtlinie 2006/24/EG3 in Kraft. Neben der Umsetzung der Richtlinie sind vor allem Regelungen zur Überwachung der Telekommunikation von Berufsgeheimnisträgern Gegenstand des Gesetzes. Deutschland setzt die Bestimmungen der Richtlinie durch Änderungen im Telekommunikationsgesetz (TKG) um. Die gem. Art. 4 der Richtlinie ausdrücklich dem nationalen Recht überlassene Verwendung der gespeicherten Daten wird durch § 100 g StPO geregelt. Die Speicherfrist legt Deutschland hinsichtlich der Verkehrsdaten bei sechs Monaten fest; die Daten sind dann binnen eines weiteren Monats zu löschen, § 113 a Abs. 1, 11 TKG.4 Die Umsetzung am unteren Rand hat die Bundesregierung nach Aufforderung durch den Bundestag vorgeschlagen.5 Bestandsdaten sind hingegen gem. § 111 Abs. 4 TKG bis zum Ende des auf das Vertragsende folgenden Jahres zu speichern, also ein bis zwei Jahre über das Vertragsende hinaus. Für die mit der Speicherung der Daten verbundenen Kosten werden TK-Dienstanbieter ausdrücklich nicht entschädigt, § 111 Abs. 5 TKG. Der deutsche Gesetzgeber hat auch bei der Verwendung der auf Vorrat gespeicherten Daten nach Verkehrs- und Bestandsdaten unterschieden: Über Bestandsdaten muss nach §§ 112, 113 TKG nicht nur für die Verfolgung von Straftaten, sondern auch für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, zum Zweck der Gefahrenabwehr sowie für Tätigkeiten der Nachrichtendienste und des Verfassungs3 BGBl I vom 31.12.2007, S. 3198. 4 Diese knappe Frist zwischen Ende der Speicherverpflichtung und Ende des Speichererlaubnis wird – gerade in Unternehmen mit entwickelten Datensicherheitsmaßnahmen – zu ganz erheblichen organisatorischen Herausforderungen führen. 5 BT-Drs. 16/545, S. 4.



DuD t Datenschutz und Datensicherheit



schutzes Auskunft erteilt werden. Auf Bestandsdaten gerichtete Auskunftspflichten bestehen auch gegenüber privaten Dritten.6 Die Weitergabe von Verkehrsdaten ist nach dem Gesetz hingegen nur für die Zwecke der Verfolgung schwerer oder aber auch mittels Telekommunikation begangener Straftaten zulässig, grundsätzlich nur auf richterliche Anordnung (Richtervorbehalt), bei Gefahr im Verzug genügt jedoch eine Anordnung des Staatsanwalts. Die Richtlinie und ihre Umsetzung sind in Deutschland erheblicher gesellschaftlicher Kritik ausgesetzt. Insbesondere der „Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung“7 ist gut organisiert und die Liste seiner Mitglieder ebenso lang wie prominent.8 Der Widerstand gegen das deutsche Umsetzungsgesetz erreichte seinen vorläufigen Höhepunkt mit der am Tage der Verkündung von acht Erstbeschwerdeführern eingereichten 150-seitigen Verfassungsbeschwerde9, verbunden mit dem Antrag, das Gesetz bis zur Entscheidung außer Kraft zu setzen. Die Verfassungsbeschwerde wird insgesamt von über 34.000 Bürgern betrieben10 und rügt im Kern die folgenden Verfassungsverstöße: Durch die generelle Vorratsdatenspeicherung aller Bürger werde das Fernmeldegeheimnis nach Art. 10 Abs. 1 3. Alt. GG und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung gem. Art. 2 Abs. 1 GG verletzt, denn die Maßnahme sei unverhältnismäßig. Zudem verstoße die Vorratsdatenspeicherung wegen fehlender Kostentragungsregelungen gegen die Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG) der zur Durchführung der Speicherung verpflichteten Unternehmen und Organisationen und im Bereich des Internets sei die Meinungsfreiheit aus Art. 5 Abs. 1 S. 1 Hs. 1 GG, die Informati6 § 13 a UKlaG, zukünftig zusätzlich die Bestimmungen im Rahmen der Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie 2004/48/EG: Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums, BT-Drs. 16/5048, vgl. dazu etwa http://www.heise.de/newsticker/Bundesratsegnet-Gesetz-zur-besseren-Durchsetzung-geistigen-Eigentums-ab--/meldung/108367. 7 http://www.vorratsdatenspeicherung.de/. 8 So etwa die Deutsche Vereinigung für Datenschutz e.V. (DVD), der Deutschen Journalisten-Verband (DJV), der Deutscher Anwaltverein e.V. (DAV), Reporter ohne Grenzen e.V und der Bundesverband deutscher Pressesprecher e.V. (BdP). Eine vollständige Auflistung ist abrufbar unter: http://www.vorratsdatenspeicherung.de/content/view/80/100/lang,de/. 9 http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/images/Verfassungsbeschwerde_Vorratsdatenspeicherung.pdf. 10 http://www.vorratsdatenspeicherung.de/ content/view/51/70/lang,de/.



10 | 2008



onsfreiheit aus Art. 5 Abs. 1 S. 1 Hs. 2 GG und die Rundfunkfreiheit nach Art. 5 Abs. 1 Satz 2 2. Alt. GG tangiert. Das BVerfG hat am 11. März 2008 über den Eilantrag entschieden.11 Es gab dem Antrag der Beschwerdeführer insoweit statt, als Verkehrsdaten zwar gespeichert werden müssen, einstweilen jedoch nur im Falle des Verfolgens einer schweren Straftat an die ersuchende Behörde übermittelt werden dürfen; in den übrigen Fällen des § 100 g Abs. 1 StPO ist von einer Übermittlungen bis zur Entscheidung in der Hauptsache abzusehen, denn die Nachteile, die dem Einzelnen und der Allgemeinheit durch die Übermittlung von Verkehrsdaten drohen, seien von ganz erheblichem Gewicht. So liege „in dem Verkehrsdatenabruf selbst […] ein schwerwiegender und nicht mehr rückgängig zu machender Eingriff in das Grundrecht aus Art. 10 Abs. 1 GG. Ein solcher Datenabruf ermöglicht, weitreichende Erkenntnisse über das Kommunikationsverhalten und die sozialen Kontakte des Betroffenen zu erlangen, gegebenenfalls sogar begrenzte Rückschlüsse auf die Gesprächsinhalte zu ziehen.“12 Grundsätzlich zur Verfassungsmäßigkeit der von der Richtlinie statuierten Speicherpflicht hat sich das BVerfG im Rahmen der Entscheidung über den Eilantrag nicht geäußert und hat dadurch zumindest vorläufig Konflikte mit dem Europarecht und der Kompetenz des EuGH vermieden. Wann eine Entscheidung im Hauptsacheverfahren verkündet wird, ist derzeit noch offen.



4 Vergleich mit den Umsetzungen in anderen EUMitgliedsstaaten Wie bereits eingangs erwähnt, erfolgt die Umsetzung der Richtlinie in nationale Gesetze sehr schleppend. Außer von Deutschland ist die Richtlinie bislang13 nur von Dänemark, Estland, Frankreich, Großbritannien, Lettland, Spanien und Tschechien umgesetzt worden. Belgien hat die Richtlinie bisher zwar nicht umgesetzt, nach Einschätzung der europäischen Kommission sind die Vorgaben zur Vor11 http://www.bverfg.de/entscheidungen/ rs20080311_1bvr025608.html. 12 BVerfG, 1 BvR 256/08 vom 11.3.2008, AbsatzNr. 156 = DuD 2008, 291 ff. 13 Stand der Untersuchung: Ende Februar 2008.
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ratsdatenspeicherung hier aber bereits durch das geltende Recht abgebildet.14 Insgesamt sind damit 18 der 27 Mitgliedsstaaten mit der Umsetzung der Richtlinie in Verzug (offizielle Frist war der 15. September 2007), wobei Portugal das Umsetzungsvorhaben inzwischen zumindest konkretisiert hat. Die Gründe für den Verzug liegen überwiegend in der jeweiligen allgemeinen politischen Situation; so haben etwa in Griechenland15 und Italien16 Regierungskrisen die Umsetzung der Richtlinie von der politischen Agenda ferngehalten. Die Republik Irland ist mit der Umsetzung hingegen in Verzug, da sie die Richtlinie bereits im Jahr 2006 vor dem EuGH angefochten hat.17. In Österreich erklärt sich die eingetretene Verzögerung aus konkreten grundrechtlichen, datenschutzrechtlichen und TK-politischen Bedenken: Hier war bereits im April 2007 ein Entwurf zur Novelle des Telekommunikationsgesetzes zur Begutachtung ausgesandt worden.18 Wie kaum anders zu erwarten, waren die zu diesem Entwurf eingegangenen Stellungnahmen wegen der erheblichen Grundrechtseingriffe ganz überwiegend deutlich kri14 Vgl. MMR 2008, Heft 2, S. XXIII. 15 Die Diskussion um die Vorratsdatenspeicherung und eine etwaige Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht findet hier weder in der Öffentlichkeit noch in der politischen Diskussion nennenswerte Beachtung. Die Wahlen im September 2007 haben die Verzögerung vieler politischer Prozesse bewirkt, sodass bis heute – mangels entsprechender Priorität – nicht einmal mit dem Gesetzgebungsverfahren zur Umsetzung der Richtlinie begonnen worden ist. 16 Zwar bestehen hier entsprechende Gesetzesentwürfe, deren Mehrheitsfähigkeit steht jedoch bislang nicht fest. 17 Case C-301/06. Da mit dem irischen Antiterrorgesetz (Criminal Justice (Terrorist Offences) Act 2005) bereits auf nationaler Ebene Regelungen vorhanden sind die eine Vorratsdatenspeicherung von bis zu 3 Jahren vorsehen, ist die Debatte um die Vorratsdatenspeicherung den Iren keineswegs neu. Zwar würde die Umsetzung der Richtlinie wohl eine Reduzierung der Speicherfrist auf maximal 2 Jahre bewirken, allerdings würden parallel viele weitere Arten von Daten mit in die Vorratsdatenspeicherung mit einbezogen. Vor diesem Hintergrund wurden die Umsetzungsbestrebungen sowie die geltenden Normen des irischen Antiterrorgesetzes durch eine zivilgesellschaftliche Organisation vor dem irischen High Court als nicht-verfassungskonform angefochten. Auch innerhalb der Regierung divergieren die Ansichten. So sprechen sich – wohl auch aufgrund dieser Entwicklungen – Stimmen für und Stimmen gegen die Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht oder besser die Vorratsdatenspeicherung im generellen aus. 18 Ministerialentwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Telekommunikationsgesetz 2003 – TKG 2003 geändert wird, 61/ME (XXIII. GP), online unter http://www.parlinkom.gv.at/PG/DE/XXIII/ME/ ME_00061/pmh.shtml.



682



tisch.19 Der Ministerialentwurf wurde in Folge nicht in den parlamentarischen Prozess eingebracht, die Umsetzung steht weiterhin und bis auf Weiteres aus.20 Hinsichtlich der Speicherfristen für Verkehrsdaten bleibt neben Deutschland allein Tschechien an der unteren Grenze von sechs Monaten. In Frankreich, Portugal, Dänemark und Spanien beträgt die regelmäßige Speicherfrist ein Jahr. In Belgien kann sie bis zu 36 Monate betragen, ebenso nach der richtlinienunabhängigen Rechtslage in Irland. Der Umfang der Speicherpflicht entspricht zumeist den Richtlinienvorgaben mit nur leichten Nuancen: So erfordert das Vereinigte Königreich die Speicherung der Bestandsdaten des Teilnehmers und (Richtlinie: oder) des registrierten Benutzers.21 Ausnahmen bilden Tschechien, wo aufgerufene URI22 für drei Monate zu speichern sind, sowie Dänemark, das eine stichprobenartige Speicherung des IP-Verkehrs vorschreibt.23 Spanien verlangt von seinen Providern eine Nacherhebung der Bestandsdaten früher anonym ausgegebener Prepaid-Mobilfunkkarten.24 Erhebliche Unterschiede zeigen sich in der Verwendung der gespeicherten Daten. So besteht in Frankreich, anders als in Spanien25 und Dänemark 26, kein Richtervorbehalt. In Portugal dürfen die Daten nur zur Verfolgung von Delikten mit einer Mindeststrafe von drei Jahren verwendet werden, während die Daten in Tschechien, dem Vereinigten Königreich und Dänemark zu jeglicher Strafverfolgung genutzt werden dürfen, in Dänemark sogar präventiv.27 Wie in Deutschland werden die Provider in Dänemark und Spanien nicht für die Speicherung entschädigt, während im Vereinigten Königreich, Tschechien und 19 Vgl. http://www.parlinkom.gv.at/PG/DE/ XXIII/ME/ME_00061/pmh.shtml. 20 http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/355682/index.do. 21 Statutory Instrument 2007 No. 2199, Section 5, Abs. 1 lit. a und b entgegen Art. 5 Abs. 1 lit. b der RL 2006/24/EG. 22 Uniform Ressource Identifier, also die Internetadresse jeglicher genutzter Internetdienste. 23 Speicherung des ersten und letzten oder jedes fünfhundertsten Internet-Protokoll-Pakets. 24 Gesetz 25/2007 vom 18.10.2007, “Ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones”, Anhang. Nr. 8. 25 Art. 7 des Gesetzes 25/2007. 26 Art. 783 f des dänischen Justizverwaltungsgesetzes. 27 Art. 1 im Erlass Nr. 988/2006.



Frankreich verschiedene Entschädigungsansprüche bestehen. Die bereits erwähnte zivilgesellschaftliche Kritik in Deutschland an der Richtlinie und ihrer Umsetzung ist in Europa ohne Beispiel. Lebhafte organisierte Kritik gab und gibt es aber auch in Irland, Spanien, Dänemark, Italien, Frankreich, Portugal und Schweden, während vereinzelte Kritik überall feststellbar ist.



5 Fazit Europa tut sich mit der Richtlinie 2006/24/ EG zur Vorratsdatenspeicherung schwer. Während Deutschland im Umsetzungsverfahren dieser verfassungs- und europarechtlich höchst umstrittenen Richtlinie offensichtlich einen besonderen Tatendrang verspürte und die Umsetzungsfrist hinsichtlich der Internet-Verbindungsdaten nicht einmal voll ausschöpfte,28 sind 18 der 27 Mitgliedstaaten wenngleich aus unterschiedlichen Beweggründen – mit der Umsetzung im Februar 2008 über ein halbes Jahr in Verzug. Die gefassten Regelungen der acht Mitgliedsstaaten, die inzwischen ein nationales Umsetzungsgesetz erlassen haben, divergieren zudem erheblich. Bis zum jetzigen Zeitpunkt kann der gesamteuropäische Umsetzungsprozess nur als chaotisch bezeichnet werden. Die Kritik an der Richtlinie ist vielseitig und reicht von fehlender Richtlinienkompetenz bis zu erheblichen grundrechtlichen Bedenken. Ob die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung der Prüfung durch den EuGH letztlich standhalten wird, bleibt abzuwarten. Zur Klage Irlands wurden im Juli 2008 die Parteien gehört.29 Eine Entwicklung ist jedoch offensichtlich: Die Angst vor Terroranschlägen und deren Bekämpfung hat zu einem Paradigmenwechsel geführt. Bisher galt der Grundsatz, dass der Staat nur bei Vorliegen ausreichender Verdachtsmomente in die grundrechtlich geschützte Position eines Bürgers eingreifen darf, die Richtlinie hingegen kehrt diesen Grundsatz um, hin zu einem verdachtsunabhängigen flächendeckenden Eingriff in die Grundrechte aller EU-Bürger, die elektronisch kommunizieren. 28 Gem. der Erklärung Deutschlands, ABl. L 105 vom 13.04.2006, S. 63. i.V.m. Art. 15 Abs. 3 der Richtlinie endet die Umsetzungsfrist insoweit erst am 15.03.2009. 29 http://www.heise.de/newsticker/Europaeischer-Gerichtshof-verhandelt-ueber-Vorratsspeicherung-von-TK-Daten--/meldung/110270.



DuD t Datenschutz und Datensicherheit



10 | 2008



























Empfehlen Sie Dokumente






[image: alt]





Der Bericht zur Umsetzung der Richtlinie - Europa EU 

10.10.2017 - Deutschland, Niederlande, Italien, DÃ¤nemark, Polen, Schweden. ..... und das Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung.










 


[image: alt]





Die Deutschen und der Euro - Springer Link 

01.10.2014 - Zusammenfassung Dieser Aufsatz geht der Frage nach, wie sich Einstellungen deutscher Bürger zur gemeinsamen Währung erklären lassen. Anhand von 2011 erhobenen Online-Daten kann gezeigt werden, dass insbesondere ökonomische Er- wägungen u










 


[image: alt]





Die Deutschen und der Euro - Springer Link 

01.10.2014 - F. Endres. 1 3 utilitarian considerations and group loyalties shape attitudes toward the Euro. In addition, people take foreign policy beliefs and ...










 


[image: alt]





Die Sachse-Urethrotomie - Springer Link 

20.04.2013 - Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013 ..... die auch nach ausfÃ¼hrlicher Beratung ... Trends in stricture management among male me-.










 


[image: alt]





Die Sachse-Urethrotomie - Springer Link 

20.04.2013 - Urology 77:481â€“485. 3. Barbagli G, Lazzeri M (2007) Surgical treatment of .... Schneider T, Sperling H, Lummen G et al (2001). Sachse internal ...










 


[image: alt]





Kyphoplastie zur Behandlung osteoporotischer ... - Springer Link 

28.04.2012 - In 14% der FÃ¤lle kam es innerhalb von 6 Monaten trotz Prophylaxe zu Anschlussfrakturen. Es traten 6 Majorkomplikationen (1,06%) auf.










 


[image: alt]





Generierung korrespondierender Schichtbilder zur ... - Springer Link 

1Institut fÃ¼r Medizinische Informatik, UniversitÃ¤tsklinikum Hamburg- ... [email protected] ... AbschlieÃŸend werden die zuvor erstellten Seg-.










 


[image: alt]





Zur Quantentheorie des Atomkernes - Springer Link 

den Kernrest wie ein Satellit umkreisen. * J. Frenkel, ZS. f. Phys. 87, 243, 1926; E. Rutherford, Phil. Mag. 4, 580, 1927; D. Enskog, ZS. f. Phys. 45, 852, 1927.










 


[image: alt]





PersoSim - Springer Link 

AutentApp8 (bremen online services),. â—‡ Open eCard App9 (Open eCard Team, ecsec), ... Abbildung 2 | Architektur der virtuellen Treiber. Die Simulation eines PIN-Pads ermÃ¶glicht eine AnnÃ¤herung an ... wender hier auch eine Liste mit hÃ¤ufig gestel










 


[image: alt]





Kyphoplastie zur Behandlung osteoporotischer ... - Springer Link 

28.04.2012 - Zusammenfassung. Die Kyphoplastie ist seit Ã¼ber 10 Jahren eine etablierte Methode zur Behandlung von schmerzhaften osteoporotischen ...










 


[image: alt]





Die Aufgabe der Wirt- schaftsinformatik in der ... - Springer Link 

T. bereits in der Wirtschaftsinformatik erforscht werden. Es verwun ... gen: Ist die Dienstleistungsforschung fÃ¼r die Wirtschaftsinformatik relevant? Falls ja,.










 


[image: alt]





Bisphosphonate - Springer Link 

F. Rauch Â·Genetics Unit, Shriners Hospital for Children and Depts of Surgery and Human Genetics,. McGill University, Montreal und UniversitÃ¤ts-Kinderklinik, ...










 


[image: alt]





Bisphosphonate - Springer Link 

ste Punkt in der pÃ¤diatrischen Anwendung. Daher sollte derzeit die Therapie von Kindern mit Bisphosphonaten auf spezialisierte Zen- tren beschrÃ¤nkt bleiben.










 


[image: alt]





DatenqualitÃ¤t - Springer Link 

Springer Gabler. Â© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en) 2016. Das Buch wurde Open Access verÃ¶ffentlicht unter. SpringerLink.com. Open Access ...










 


[image: alt]





Carnivora, Mammalia - Springer Link 

07.06.1999 - unteren Schneidezfihne. Auf der Platte 5009/3 ... c: Der linke untere Caninus steckt noch vollst/indig im ..... BURG 1999; MORS et al. ira Druck).










 


[image: alt]





umen - Springer Link 

gaben in den Versuchen yon Bloch. Um sicher zu sein, daft unsere Titerablesun- gen richtig sind, haben wir bei allen Phagen- st~mmen in einzelnen Versuchen ...










 


[image: alt]





Arbeitsmarktwirkungen der MindestlohneinfÃ¼hrung im ... - Springer Link 

Zusammenfassung. Zum 1. Januar 1997 wurde im Bauhauptgewerbe ein Mindestlohn eingefÃ¼hrt, der bis heute besteht. Die vorliegende Studie fasst ...










 


[image: alt]





Klinische Risikofaktoren der Myopieprogression - Springer Link 

23.08.2012 - 2016 Springer International Publishing AG. Part of Springer Nature. Not logged in Google [Search Crawler] (3000811494) 66.249.66.99.










 


[image: alt]





Arbeitsmarktwirkungen der MindestlohneinfÃ¼hrung im ... - Springer Link 

22.08.2012 - Zusammenfassung. Zum 1. Januar 1997 wurde im Bauhauptgewerbe ein Mindestlohn eingefÃ¼hrt, der bis heute besteht. Die vorliegende Studie ...










 


[image: alt]





Externe ValiditÃ¤t der schmerzbedingten ... - Springer Link 

24.06.2012 - Hintergrund. Die Erfassung schmerzbedingter FunktionseinschrÃ¤nkungen (FE) spielt im Rahmen der frÃ¼hen postoperativen Rehabilitation eine ...










 


[image: alt]





Behandlung der kindlichen proximalen ... - Springer Link 

Zusammenfassung. Frakturen des proximalen Humerus im Kindesalter kÃ¶nnen wegen des hohen Spontankorrekturpotenzials fÃ¼r Fehlstellungen in der NÃ¤he ...










 


[image: alt]





Nutzen und Risiken der Telemedizin - Springer Link 

Viele Hoffnungen verbinden sich mit der Telemedizin. So kÃ¶nnen Patienten z. B. engmaschi- ger Ã¼berwacht werden, die medizinische Versorgung wird besser ...










 


[image: alt]





Nutzen und Risiken der Telemedizin - Springer Link 

nische Patienten akte zu sein. Wie. Schenkel forderte, mÃ¼ssen die Ã„rzte die treibende Kraft in der Entwicklung von. eHealth-Konzepten bleiben. Sonst sind.










 


[image: alt]





Arbeitsmarktwirkungen der MindestlohneinfÃ¼hrung im ... - Springer Link 

22.08.2012 - Zusammenfassung. Zum 1. Januar 1997 wurde im Bauhauptgewerbe ein Mindestlohn eingefÃ¼hrt, der bis heute besteht. Die vorliegende Studie ...










 











Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














